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 Veröffentlicht am 17.01.1995
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Norm

AVG §8;

WRG 1959 §107 idF 1990/252;

WRG 1959 §107;

WRGNov 1990;

Rechtssatz

Durch die WRGNov 1990, BGBl 252/1990, wurde nicht nur § 107 Abs 2, sondern auch § 107 Abs 1 WRG 1959 neu

gefaßt. Die Struktur des gesamten § 107 WRG wurde weitgehend verändert.

§ 107 Abs 1 teilt die Parteien eines wasserrechtlichen Verfahrens in zwei Gruppen ein und bestimmt, daß eine Gruppe

persönlich zur mündlichen Verhandlung zu laden ist, während die andere durch Anschlag in den Gemeinden, in denen

das Vorhaben ausgeführt werden soll, zu laden ist. Aus den Erläuterungen zur Regierunsvorlage (1152 Blg XVII GP 34)

erhellt, daß die Änderung des § 107 WRG 1959 darauf abzielte, den Kreis der persönlich zu Ladenden zu beschränken,

nicht aber darauf, jener Judikatur der Gerichtshöfe öCentlichen Rechts den Boden zu entziehen, welcher eine

Rechtskrafterstreckung nur dann annahm, wenn die Anberaumung der mündlichen Verhandlung öCentlich bekannt

gemacht wurde.
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